
    

 

 

Amtsblatt  

des Landratsamtes Ostallgäu 
herausgegeben vom Landratsamt Ostallgäu 
Schwabenstraße 11, 87616 Marktoberdorf 

 
Sprechzeiten:  
Montag, Mittwoch und Freitag  7.30 – 12.30 Uhr 
Dienstag     7.30 – 16.00 Uhr 
Donnerstag    7.30 – 17.30 Uhr 
und nach Terminvereinbarung 
 

 
Öffnungszeiten Bürgerservice:  
Montag und Dienstag   7.30 – 17.30 Uhr 
Mittwoch und Freitag   7.30 – 12.30 Uhr 
Donnerstag    7.30 – 19.00 Uhr 
 
 

 

Jahrgang 80 Donnerstag, 03.04.2025 Nummer 9 

Bekanntmachung 

Vollzug der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) 

Hier: Halter verstorben, Zustellung an den/die Erben von  

 

Öffentliche Zustellung gemäß Art. 15 Verwaltungszustellungs- 

und Vollstreckungsgesetz (VwZVG). Die Anordnung des 

Landratsamtes Ostallgäu vom 02.04.2025, Aktenzeichen 

, Vollzug der FZV, Grund der Anordnung: 

Fehlender Versicherungsschutz, kann beim Landratsamt 

Ostallgäu, Schwabenstraße 11, 87616 Marktoberdorf, Kfz-

Zulassungsbehörde zu den üblichen Dienststunden eingesehen 

werden. Das o.g. Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. 

Damit werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen. 

L. Stuhlmiller                                       Eapl.:  

 

Bekanntmachung 

Vollzug der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) 

Hier: Halter (zuletzt wohnhaft)  

, z. Zt. 

Unbekannten Aufenthalts 

Öffentliche Zustellung gemäß Art. 15 Verwaltungszustellungs- 

und Vollstreckungsgesetz (VwZVG). Die Anordnung des 

Landratsamtes Ostallgäu vom 02.04.2025, Aktenzeichen 

, Vollzug der FZV, Grund der Anordnung: 

Fehlender Versicherungsschutz, kann beim Landratsamt 

Ostallgäu, Schwabenstraße 11, 87616 Marktoberdorf, Kfz-

Zulassungsbehörde zu den üblichen Dienststunden eingesehen 

werden. Das o.g. Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. 

Damit werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen. 

L. Stuhlmiller                                      Eapl.:  

 

 

 

 

 

 

 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung des 

Abwasserverbandes Wertach-Ost, 87656 Germaringen, 

Landkreis Ostallgäu, für das Haushaltsjahr 2025 

I. Auf Grund der Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die 

kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 63 ff. der 

Gemeindeordnung (GO) erlässt der Abwasserverband 

Wertach-Ost folgende Haushaltssatzung: 

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit 

festgesetzt; er schließt 

im Verwaltungshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit 839.000,00 € 

und im Vermögenshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit 542.000,00 € 

ab. 

§ 2 Kreditaufnahmen für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 

werden nicht festgesetzt. 

§ 4 

(1) Betriebskostenumlage 

Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten 

Bedarfs (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im 

Verwaltungshaushalt wird auf 648.000 € festgesetzt und auf die 

Verbandsmitglieder umgelegt. Bemessungsgrundlage für die 

Betriebskostenumlage ist die von den einzelnen 

Verbandsmitgliedern zugeführte Abwassermenge und der 

jeweilige Verschmutzungsgrad entsprechend § 22 Abs. 3 der 

Verbandssatzung. Hieraus resultieren für die 

Verbandsmitglieder folgende Umlagesätze sowie 

Umlagebeträge:  

Gemeinde Germaringen 30,22380 % 195.850,19 € 

Gemeinde Mauerstetten 36,19742 % 234.559,25 € 

Gemeinde Pforzen  21,90611 % 141.951,60 € 

Gemeinde Rieden  11,67268 % 75.638,96 € 

(2) Investitionsumlage 

Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten 

Bedarfs (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im 

Vermögenshaushalt wird auf 301.500 € festgesetzt und auf die 

Verbandsmitglieder umgelegt. Bemessungsgrundlage für die 

Investitionsumlage sind die auf die einzelnen 



 

 

Verbandsmitglieder entfallenden Belastungsrechte gem. § 21 a 

der Verbandssatzung. Hieraus resultieren für die 

Verbandsmitglieder folgende Umlagesätze sowie 

Umlagebeträge:  

Gemeinde Germaringen 48,15 %  145.172,25 € 

Gemeinde Mauerstetten 25,93 %  078.178,95 € 

Gemeinde Pforzen  14,07 %  042.421,05 € 

Gemeinde Rieden   11,85 %  035.727,75 € 

§ 5 Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 

Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 

130.000,00 € festgesetzt. 

§ 6 Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2025 in 

Kraft. 

Germaringen, den 20.03.2025 

Abwasserverband Wertach-Ost 

Helmut Bucher, Verbandsvorsitzender 

II. Die Haushaltssatzung wurde vom Landratsamt Ostallgäu mit 

Schreiben vom 14.03.2025, Az.: 10 9410.7, rechtsaufsichtlich 

behandelt. 

III. Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegen vom Tage 

nach dieser Bekanntmachung an bis zur nächsten amtlichen 

Bekanntmachung einer Haushaltssatzung öffentlich bei der 

Geschäftsstelle des Zweckverbandes, Gemeinde Germaringen, 

Westendorfer Straße 4 a, 87656 Germaringen, zu den 

allgemeinen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme auf (Art. 40 

Abs. 1 KommZG, Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO). 

Ralf Kinkel, Leitender Regierungsdirektor         Eapl.: 10-9410.7 

 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung der 

Verwaltungsgemeinschaft Pforzen, Landkreis Ostall-gäu, 

für das Haushaltsjahr 2025 

I. Aufgrund der Art. 8 Abs. 2, Art. 10 Abs. 2 VGemO, Art. 40, 41 

KommZG sowie der Art. 63 ff. GO erlässt die 

Verwaltungsgemeinschaft Pforzen folgende Haushaltssatzung: 

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit 

festgesetzt; er schließt 

im Verwaltungshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.186.719,00 € 

und im Vermögenshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit 197.137,00 € 

ab. 

§ 2 Kreditaufnahmen für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 

werden nicht festgesetzt. 

§ 4 

(1) Verwaltungsumlage 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf 

(Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im 

Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 

806.400 € 

festgesetzt und nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der 

Mitgliedsgemeinden bemessen. 

2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die 

maßgebende Einwohnerzahl 

nach dem Stand vom 30.06.2024 auf 5.376 Einwohner 

festgesetzt. 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Einwohner auf 150,00 € 

festgesetzt. 

(2) Investitionsumlage 

Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.  

§ 5 Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 

Leistung von Ausgaben nach dem Haus-haltsplan wird auf 

40.000 € festgesetzt. 

§ 6 Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

§ 7 Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2025 in 

Kraft. 

Pforzen, den 20. März 2025 

Verwaltungsgemeinschaft Pforzen 

Hofer, Gemeinschaftsvorsitzender 

II. Die Haushaltssatzung wurde vom Landratsamt Ostallgäu mit 

Schreiben vom 14.03.2025, Az.: 10 9410.4/2, rechtsaufsichtlich 

behandelt. 

III. Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegen vom Tage 

nach dieser Bekanntmachung an bis zur nächsten amtlichen 

Bekanntmachung einer Haushaltssatzung öffentlich bei der 

Verwaltungsgemeinschaft Pforzen, Bahnhofstraße 7, 87666 

Pforzen, zu den allgemeinen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme 

auf (Art. 10 Abs. 2 VGemO, Art. 40 Abs. 1 Satz 1 KommZG, 

Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO). 

Ralf Kinkel, Leitender Regierungsdirektor      Eapl.: 10-9410.4/2 

 

Bekanntmachung 

Vollzug der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) 

Hier: Halter verstorben Zustellung an den/die Erben von  

 

Öffentliche Zustellung gemäß Art.15 Verwaltungszustellungs- 

und Vollstreckungsgesetz (VwZVG). Die Anordnung des 

Landratsamtes Ostallgäu vom 20.03.2025, Aktenzeichen 

, Vollzug der FZV; Grund der Anordnung: 

Fehlender Versicherungsschutz, kann beim Landratsamt 

Ostallgäu, Schwabenstr. 11, 87616 Marktoberdorf, Kfz-

Zulassungsbehörde zu den üblichen Dienststunden eingesehen 

werden. Das o. g. Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. 

Damit werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen. 

M. Fleschutz                                       Eapl.:  

 

Bekanntmachung 

Vollzug der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) 

Hier: Halter verstorben Zustellung an den/die Erben von  

 

Öffentliche Zustellung gemäß Art.15 Verwaltungszustellungs- 

und Vollstreckungsgesetz (VwZVG). Die Anordnung des 

Landratsamtes Ostallgäu vom 01.04.2025, Aktenzeichen 

, Vollzug der FZV; Grund der Anordnung: 

Fehlender Versicherungsschutz kann beim Landratsamt 

Ostallgäu, Schwabenstr. 11, 87616 Marktoberdorf, Kfz-

Zulassungsbehörde zu den üblichen Dienststunden eingesehen 

werden. Das o. g. Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. 

Damit werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen. 

L. Hehl                                                Eapl.:  

 

Bekanntmachung 

Vollzug der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) 

Hier: Halter verstorben Zustellung an den/die Erben von  

 

Öffentliche Zustellung gemäß Art.15 Verwaltungszustellungs- 

und Vollstreckungsgesetz (VwZVG). Die Anordnung des 

Landratsamtes Ostallgäu vom 02.04.2025, Aktenzeichen 

, Vollzug der FZV; Grund der Anordnung: 

Fehlender Versicherungsschutz, kann beim Landratsamt 

Ostallgäu, Schwabenstr. 11, 87616 Marktoberdorf, Kfz-

Zulassungsbehörde zu den üblichen Dienststunden eingesehen 

werden. Das o. g. Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. 

Damit werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen. 

L. Hehl                                                Eapl.:  

 

Bekanntmachung 

Vollzug des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) und der 

Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) 

Hier:  

 , Forstweg 3, z. Zt. 

Unbekannten Aufenthalts 

Öffentliche Zustellung gemäß Art. 15 Verwaltungszustellungs- 

und Vollstreckungsgesetz (VwZVG). Der Bescheid des 



 

 

Landratsamtes Ostallgäu vom 26.03.2025, Aktenzeichen 30-

1430; Grund der Anordnung: Versagung der Erteilung 

Fahrerlaubnis, kann beim Landratsamt Ostallgäu, Schwabenstr. 

11, 87616 Marktoberdorf, Fahrerlaubnisbehörde zu den 

üblichen Dienststunden eingesehen werden. Das o.g. 

Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Damit werden 

Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen. 

Alexandra Hummel                                               Eapl.: 30-1430 

 

 

Durch die digitale Unterschrift können an diesem pdf-Dokument 

keine Änderungen mehr vorgenommen werden.  
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